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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.2008

Norm

PatG 1970 §22

Rechtssatz

Für eine äquivalente Benützung einer patentierten Erfindung müssen folgende Bedingungen kumulativ vorliegen:

a) Die abgewandelte Ausführungsform löst das der Er9ndung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten,

aber objektiv gleichwirkenden Mitteln (Gleichwirkung);

b) die Fachperson kann die bei der Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe ihrer Fachkenntnisse

zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden (Naheliegen);

c) die Überlegungen der Fachperson sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten

technischen Lehre orientiert, dass die Fachperson die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als

der patentgemäßen Ausführung gleichwertige Lösung in Betracht zieht.
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